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Digitalisierung an Hochschulen: Detaillierte HRK-Forderungen an Bund und Länder 
 
Verstärkt durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie hat der Senat der Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) heute eine langjährige Forderung der Hochschulen konkretisiert und detail-
lierte „Forderungen an Bund und Länder zur Weiterentwicklung der digitalen Lehrinfrastruktu-
ren“ verabschiedet.  
 
„Studierende, Lehrende und Hochschulverwaltung engagieren sich seit vielen Jahren für die di-
gitale Lehre und wurden in der Corona-Pandemie besonders herausgefordert. Die absehbar 
kommende Rückkehr zur Präsenzhochschule verstärkt die langjährigen Forderungen der HRK, 
die Möglichkeiten der Digitalisierung dauerhaft für eine bessere und zeitgemäße Lehre zu nut-
zen“, so HRK-Präsident Prof. Dr. Peter-André Alt. Dazu bedürfe es einer Übereinkunft zwischen 
Bund und Ländern für digitale Lehrinfrastrukturen.  
 
Die Pandemie hat, so der HRK-Senat, die bereits vorher bestehenden Defizite bei den Bedin-
gungen für die digitale Lehre deutlich zu Tage treten lassen. Beim digitalen Lernen und Lehren 
fehlten etwa Studios, Reallabore und Makerspaces mit aktueller Hard- und Software sowie ent-
sprechenden Werkzeugen. Für lehrunterstützende Dienste müssten integrierte Kommunikati-
onskanäle für Videokonferenzen eingerichtet, verbessert und rechtlich abgesichert werden. Zu-
dem müsse die lehrunterstützende Infrastruktur leistungsfähiger werden: Dazu gehöre eine flä-
chendeckende lokale WLAN-Versorgung, die Erhöhung der Bandbreiten sowie eine jederzeit 
verfügbare Server- und Speicherinfrastruktur.  
 
„Vor allem aber gibt es einen erhöhten Personalbedarf. Nicht nur IT-Spezialistinnen und -spezi-
alisten werden für eine erfolgreiche Entwicklung benötigt, sondern auch konzeptionell arbei-
tende Fachleute für Mediendidaktik und Studienganggestaltung“, so die HRK-Vizepräsidentin 
für Digitalisierung, Prof. Dr. Monika Gross, deren Kommission die Empfehlung vorbereitet hat.  
 
Das von Bund und Ländern geforderte Finanzpaket von jährlich 270 Millionen Euro leitet sich 
aus einer Digitalisierungspauschale von jährlich 92 Euro pro Studierenden ab. Diesen Betrag 
hatte bereits 2019 die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) im Zusammenhang 
mit einem entsprechenden Gutachten gefordert. Die HRK schlägt vor, dass gut 50 Millionen 
Euro als Sockelbetrag an die einzelnen Hochschulen und der Hauptbetrag von knapp 220 Milli-
onen Euro nach Anzahl der Studierenden verteilt werden und zwar 40 Prozent für Studium und 
Lehre, 30 Prozent für Services und 30 Prozent für Infrastruktur. 
 
„Eine entsprechende Übereinkunft von Bund und Ländern bietet die Voraussetzungen dafür, 
dass die Hochschulen nach der Rückkehr zur Präsenzhochschule auch digitale Elemente auf 
höchstem Niveau in die Lehre integrieren können“, so HRK-Präsident Alt. „Dadurch können wir 
die Qualität der Hochschullehre insgesamt weiter stärken und unsere Hochschulen auch inter-
national noch wettbewerbsfähiger machen.“ 
 
Zum Text der Entschließung 

https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/forderungen-an-bund-und-laender-zur-weiterentwicklung-der-digitalen-lehrinfrastrukturen/

